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Hinweise zum Handyverbot!

Die neue Regelung zur Benutzung von Mobil- oder Autotelefonen ist enthalten in der 33. Änderungsverordnung straßenverkehrsrechtlicher Vorschriften vom 11.12.2000. Danach wird beim § 23 Straßenverkehrs-Ordnung (StVO) nach dem 1. Absatz ein neuer Absatz 1a) eingefügt, der wie folgt lautet:

Dem Fahrzeugführer ist die Benutzung eines Mobil- oder Autotelefons untersagt, wenn er hierfür das Mobiltelefon oder den Hörer des Autotelefons aufnimmt oder hält. Dies gilt nicht, wenn das Fahrzeug steht und bei Kraftfahrzeugen der Motor ausgeschaltet ist.

Diese Bestimmung tritt in Kraft zum 01.02.2001. Ab dem 01.02.2001 ist also die Benutzung eines Mobil- oder Autotelefons ohne Freisprecheinrichtung nur noch bei stehendem Fahrzeug, bei dem zusätzlich der Motor ausgeschaltet sein muss, zulässig.

Bei Nichtbeachtung kann ein Verwarnungsgeld verhängt werden, das bei Kraftfahrern 60 DM, bei anderen Fahrzeugführern z.B. Radfahrern 30 DM beträgt.

Zum Thema Freisprecheinrichtungen (Zusammenstellung durch die Stiftung Warentest):

Weiterhin erlaubt bleibt dagegen das Telefonieren mit einer sogenannten Freisprechanlage. Doch auch das garantiert noch keine Fahrsicherheit. Das zeigt eine Untersuchung der Stiftung Warentest ("test"-Heft 1/2000).

Knopf im Ohr

Da gibt es zum Beispiel die Knopf im Ohr Lösung. Mit Kosten zwischen 50.- DM und 100.- DM ist sie zwar preisgünstig. Doch beim Bedienen des Telefons ist der Fahrer genauso abgelenkt wie ohne Ohrstecker.

Handy am Zigarettenanzünder

Zweite Möglichkeit: der Handyanschluss am Zigarettenanzünder. Preis für den Selbsteinbau etwa 200.- DM. Die Übertragungsqualität ist jedoch in der Regel sehr schlecht, die vielen freiliegenden Kabel behindern den Fahrer.


. . .
Festinstallation

Vorteil bei Festinstallation: Es gibt kein Kabelwirrwarr mehr. Inklusive Einbau kostet die um die 700.- DM. Doch auch hier lenkt der Wählvorgang ab. Das Plus: Der Empfang ist besser.

Freisprechanlage mit Sprachsteuerung

Wesentlich sicherer fährt man mit einer Freisprechanlage mit Sprachsteuerung. Der Fahrer ist beim Wählen kaum abgelenkt, dafür muss er tief in die Tasche greifen - die Kosten: zwischen 1000.- DM und 2500.- DM.

Eine Investition in die Sicherheit: Durch Wählen einer Nummer ist der Fahrer längere Zeit abgelenkt. Bei einer Geschwindigkeit von 100 Stundenkilometern bedeutet das einen Blindflug über eine unverantwortlich große Strecke. Eine Anlage mit Sprachsteuerung reduziert diese gefährliche Strecke wesentlich.

Handy mit Sprachsteuerung

Eine sichere Alternative: Handys, die über eine Sprachwahl verfügen. Die gibt es ab 400.- DM. Die passende Freisprechanlage kostet um die 300.- DM.

Preiswert und sicher: Man stellt sein Handy während der Fahrt einfach ab. Und ruft dann beim nächsten Stopp ganz entspannt seine SMS-Nachrichten auf oder fragt seine Mailbox ab.



Zusammengefasst: Die Benutzung von Freisprecheinrichtungen während der Fahrt ist zulässig, wenn dazu das Handy nicht aufgenommen oder gehalten werden muss, sondern die Bedienung durch im Blickfeld des Fahrers liegende Bedienelemente oder besser noch per Sprachsteuerung erfolgt.
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